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Ministerin ernennt neuen Sachverständigenrat für die Konzertierte
Aktion im Gesundheitswesen

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt hat gestern offiziell den neuen Sachver-

ständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen ernannt und den Mit-

gliedern ihre Berufungsurkunden überreicht.

Zu den Mitgliedern des neuen Sachverständigenrates, die bis zum 31. Juni 2007 be-

rufen sind, gehören:

Prof. Dr. med. Gisela C. Fischer
Abteilung Allgemeinmedizin, Medizinische Hochschule Hannover

Prof. Dr. rer. nat. Gerd Glaeske
Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bremen

Prof. Dr. phil. Adelheid Kuhlmey
Abteilung Medizinsoziologie, Freie Universität Berlin

mitteilung
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Institut für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie, Universität zu

Köln

Prof. Dr. rer. pol. Rolf Rosenbrock
AG Public Health, Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin (WZB),

Prof. Dr. med. Dr. med. h.c. Peter C. Scriba
Medizinische Klinik Innenstadt, Ludwig-Maximilian-Universität München

Prof. Dr. rer. pol. Eberhard Wille
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Universität Mannheim

In seiner konstituierenden Sitzung hat der Sachverständigenrat gestern auch seinen

Vorsitz gewählt. Dabei sind erneut Prof. Dr. Eberhard Wille zum Vorsitzenden und

Prof. Dr. Peter C. Scriba zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden.

Hierzu erklärt Gesundheitsministerin Schmidt: "Die Weiterentwicklung des Gesund-

heitssystems ist eine gesellschaftliche Daueraufgabe, der wir uns gemeinsam stellen

müssen. Der Erfolg der notwendigen Reformmaßnahmen hängt allerdings unter an-

derem von der Zuverlässigkeit der zugrundegelegten Analysen und der daraus ab-

geleiteten Vorhersagen über die weitere Entwicklung unseres Gesundheitssystems

ab. Hierzu kann der Sachverständigenrat einen sehr wichtigen Beitrag leisten. Zu-

dem sind wir Politiker darauf angewiesen, dass Sie und andere Wissenschaftler uns

über die Vor- und Nachteile denkbarer Handlungsoptionen objektiv unterrichten. Wir

brauchen realitätsnahe Szenarien, welche uns helfen, die gesellschaftlichen und fi-

nanziellen Folgen unseres politischen Handels so genau wie möglich abzuschätzen.

Auch in Zukunft besteht daher ein großer Bedarf an interessenunabhängiger wissen-

schaftlicher Politikberatung.

Die Bundesregierung hat sich viele Forderungen und Vorschläge des Sachverständi-

genrates zu eigen gemacht und in Gesetzgebungsverfahren sowie andere Initiativen

einfließen lassen. Ich möchte hier nur exemplarisch auf die Stärkung der Prävention

und der Patientensouveränität sowie die Umfinanzierung von Leistungen verweisen.

In den vor uns liegenden Jahren werden wir insbesondere daran arbeiten müssen,
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anzupassen und ihre langfristige Finanzierung zu sichern. Die damit - und mit der

effizienz- und qualitätssteigernden Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versor-

gung der Bevölkerung - verbundenen Fragen sollten meiner Meinung nach im Mittel-

punkt der Tätigkeit des Sachverständigenrates stehen.

Die im kommenden Gesundheitsreformgesetz vorgesehene Abschaffung der Kon-

zertierten Aktion im Gesundheitswesen betrifft nicht den Sachverständigenrat. Er

wird auch in Zukunft fortbestehen - dann allerdings wahrscheinlich unter der neuen

Bezeichnung „Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-

heitswesen“. An den Aufgaben des Rates wird sich durch diese Umbenennung nichts

ändern.“


